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Diesen Schreiben kann sehr deutlich entnommen werden, dass die in 

Deutschland praktizierten revierübergreifenden Bewegungsjagden jedweder 

Rechtsgrundlage entbehren und damit rechtswidrig sind.  

 

Folgerichtig hat daher der Gesetzgeber in Rheinland-Pfalz als erstes Bundesland 

sein Jagdgesetz entsprechend geändert und darin ausdrücklich aufgenommen, 

dass Hegegemeinschaften auch "jagdbezirksübergreifende Bejagungen" durch-

führen können (vgl. § 13 Abs. 4 LJagdG Rheinland-Pfalz). 

 

Meine Mandanten fordern daher Ihr Ministerium auf, unverzüglich zu 

veranlassen, dass die gesetzeswidrigen revierübergreifenden Bewegungsjagden in 

den einzelnen Bundesländern sofort eingestellt werden. Da es an einem 

vernünftigen Grund im Sinne des Tierschutzgesetzes (vgl. § 17 Nr. 1 TierSchG) 

fehlt, wenn eine Jagdmethode nicht von der Jagdgesetzgebung gedeckt ist, 

machen meine Mandanten Sie ferner darauf aufmerksam, dass sich die 

verantwortlichen Behördenleiter in den Ministerien und Jagdbehörden in ihrer 

Eigenschaft als Überwachergaranten sogar strafbar machen, wenn sie diese 

illegale Jagdmethode nicht sofort unterbinden. Es liegt somit vor allem auch an 

Ihrem Ministerium, ob die vorliegende Angelegenheit eskaliert oder umgehend 

bereinigt werden kann. 

 

Sollte Ihr Ministerium mir nicht unverzüglich, spätestens bis zum 19.11.2010, 

verbindlich mitteilen, dass in den Bundesländern, die ihr Jagdrecht noch nicht 

entsprechend geändert haben (das sind alle Bundesländer bis auf Rheinland-

Pfalz), auf revierübergreifende Jagden verzichtet wird, werde ich meinen 

Mandanten empfehlen, strafrechtliche Schritte gegen die verantwortlichen 

Behördenleiter wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz einzuleiten. 
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Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dominik Storr 

Rechtsanwalt 


